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Texte du Praesidium Amendement proposé

Der Ausschuss der Regionen wird vom Europäi-

schen Parlament, vom Rat oder von der Kom-

mission in den in der Verfassung vorgesehenen

und in allen anderen Fällen gehört, in denen ei-

nes dieser beiden Organe dies für zweckmäßig

erachtet, insbesondere in Fällen, welche die

grenzüberschreitende Zusammenarbeit betreffen.

Wenn das Europäische Parlament, der Rat oder

die Kommission es für notwendig erachten, set-

zen sie dem Ausschuss für die Vorlage seiner

Stellungnahme eine Frist; diese beträgt mindes-

tens einen Monat, vom Eingang der diesbezügli-

chen Mitteilung beim Präsidenten des Ausschus-

ses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist kann das

Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt

bleiben.

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuss nach

[Artikel 262] gehört, so wird der Ausschuss der

Regionen vom Europäischen Parlament, vom Rat

oder von der Kommission über dieses Ersuchen

um Stellungnahme unterrichtet. Der Ausschuss

der Regionen kann eine entsprechende Stellung-

nahme abgeben, wenn er der Auffassung ist, dass

spezifische regionale Interessen berührt werden.

Der Ausschuss der Regionen wird vom Europäi-

schen Parlament, vom Rat oder von der Kom-

mission in den in der Verfassung vorgesehenen

und in allen anderen Fällen gehört, in denen ei-

nes dieser drei Organe dies für zweckmäßig er-

achtet, insbesondere in Fällen, welche die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit betreffen.

Wenn das Europäische Parlament, der Rat oder

die Kommission es für notwendig erachten, set-

zen sie dem Ausschuss für die Vorlage seiner

Stellungnahme eine Frist; diese beträgt mindes-

tens einen Monat, vom Eingang der diesbezügli-

chen Mitteilung beim Präsidenten des Ausschus-

ses an gerechnet. Nach Ablauf der Frist kann das

Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt

bleiben.

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuss nach

[Artikel 262] gehört, so wird der Ausschuss der

Regionen vom Europäischen Parlament, vom Rat

oder von der Kommission über dieses Ersuchen

um Stellungnahme unterrichtet. Der Ausschuss

der Regionen kann eine entsprechende Stellung-

nahme abgeben, wenn er der Auffassung ist, dass

spezifische regionale Interessen berührt werden.



Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein

Bericht über die Beratungen werden dem Euro-

päischen Parlament, dem Rat und der Kommis-

sion übermittelt.

Der Ausschuss der Regionen kann von sich

aus eine Stellungnahme abgeben, wenn er dies

für zweckdienlich erachtet.

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein

Bericht über die Beratungen werden dem Euro-

päischen Parlament, dem Rat und der Kommis-

sion übermittelt.

Begründung:

Es besteht kein Grund, dem Ausschuss der Regionen das derzeit in Artikel 265 EG-Vertrag veran-

kerte Recht zu nehmen, eine Stellungnahme abzugeben, wenn er dies für sinnvoll hält.


